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CETL ſich die beſprochenen Möglichkeiten vor Augen hält, ohne große
Schwierigkeit den wahren Seelenzuſtand ſeines Beichtkindes richtig
erkennen und dem geängſtigten Herzen den inneren Frieden, eventuell
den Schatz des Glaubens mit Gottes Gnade wieder verſchaffen
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(Unrechtmüßiger Erwer 2) Albert iſt bei einer großen
Inſtallationsfirma für elektriſche Anlagen un der Schweiz angeſtellt
Er hat während der Woche die verſchiedenen Kunden der Umgebung
zu beſuchen, muß Im Hotel übernachten und ſpeiſen. Die Koſten dafür
werden ihm natürlich von der Firma vergütet, die ſie ihrerſeits wieder
von den Kunden hereinbringt. Nach emner Verehelichung m  nde
Albert dieſe Art ſeines Lebens ſehr läſtig Er beſchließt * täglich
nach vollbrachter Arbeit n ſeinen Aufenthaltsort zurückzukehren, ſelbſt
enn die Bahnfahrt drei Stunden beträgt Des Morgens Aahr CEU
wieder den Kunden Er nimmt ſich un zu dieſer Art des
Reiſens Ein Generalabonnement und 1e ofort, daß ihm von nun

der Beſuch der Kunden bedeutend billiger ommt, da EL nicht
mehr im bte übernachtet, einen großen eil des Proviantes von

Hauſe mitbringt nd auch die Eiſenbahnfahrt durch das Abonnemen
nicht mehr ſo viel koſtet wie früher Er teilt aber der IIma ſeine
Aenderung Im Beſuch der Kunden nicht mit und bezieht von ihr da
eld für Reiſe und Unterhalt wie vordem. Zu Oſtern fragt Albert
ſeinen Beichtvater, ob In ſeiner Praxis weiterfahren könne nd ob
CT vielleicht für die verfloſſene Zeit zur Reſtitution ver  E ſei,
denn manchmal kämen ihm Bedenken, ob das in der geſchilderten
Weiſ erworbene Geld nicht doch unrechtmäßig erworben ſei

Der Beichtvater meint, zur Reſtitution ſei nicht verpflichtet,
da EL bisher nicht mala Hde gehandelt habe In Zukunft olle EL

aber ſeiner Firma den geänderten Sachverhalt mitteilen und nicht
mehr Geld annehmen, als EL gegenwärtig auf ſeinen Reiſen verbrauche.
Seine Gattin, der Albert nun die Ausſicht auf geringere Einnahme
mitteilt, iſt arüber ſehr ungehalten und fragt nun ihren Bei
ater, was 3u tun ſei Dieſer meint, Ilbert olle der Firma den
Sachverhalt vorlegen nd ſich erkundigen, ob ſie mit ſeiner Hand
lungsweiſ einverſtanden ſei. Das vill Albert nicht tun, ſondern
bleibt einfach bei ſeiner früheren Handlungsweiſe, ohne ſich weiter
Um das Urteil der beiden Beichtväter zu kümmern, weil „jeder
anderes ſage
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Wer aAt recht, einer der beiden Beichtväter oder Albert?
Gewiß iſt der Beichtvater der Gemahlin Alberts Iim Unrecht,

EL verlangt, Albert mu ſeiner Handlungsweiſe die Zu
ſtimmung ſeiner Firma haben. Die Firma vermittelt mn vorliegendem
Falle lediglich die ahlung der Kunden Albert Hat dieſer ein
Recht, von den Kunden dieſelbe Zahlung wie rüher beanſpruchen
und anzunehmen, kann CS ihm auch die Firma nicht nehmen, hat
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CET kein Recht dazu, ſo kann * ihm die Firma auch nicht geben.
Aber auch der Beichtvater Alberts iſt Im Unrecht, ihm die Fortſetzung
F

ſeiner Praxis 3u verbieten. Denn obwohl Albert jetzt bedeutend
weniger verbraͤucht als früher, ⁰ iſt dies ſeiner perſönlichen Mühe  —
waltung und Arbeit zuzuſchreiben. Die tägliche, bis drei, beziehungsweiſe
ſechs Stunden dauernde Eiſenbahnfahrt, das Mitnehmen des Pro
lantes von Quſe hat 0 viel Unannehmlichkeiten Im Gefolge, daß
Albert mit Recht dafür eine Vergütung beanſpruchen kann. Er iſt
gezwungen, die Eiſenbahnfahrten m der n dienſtfreien Zeit
machen, bringt alſo viel mehr Unden tatſächlich im Dienſte der
ITma zu, als EL n kontraktmäßig müßte; dafür kann mit Recht
eine Entſchädigung beanſpruchen. Die Höhe dieſer Entſchädigung be⸗
mißt ſich tatſã nach den Koſten, die ein einmaliges Reiſen aQn
den jeweiligen Arbeitsort mit Uebernachten ImM Hotel u verurſachen
würde, das aU  U die gewöhnliche Arbeitsweiſe Im betreffenden
Geſchäfte gilt

Die Erſparnis früher kann ſich Ilbert als gerechte
Entlohnung ſeines Privatfleißes behalten und iſt daher für die
Vergangenheit nicht zur Reſtitution verpflichtet. Wenn ETL ſich
auch nicht vollſtändig über die Rechtmäßigkeit ſeines Vorgehens
Rechenſchaft geben kann, ſo haben ihn doch die verſchiedenen Ur
Elle der eiden Beichtväter in der Anſicht beſtärkt, daß auch eine
Auffaſſung wohl ihre Gründe haben werde, die ihm vielleicht ein
ritter Beichtvater gelegentlich agen würde, die aber CEL als Nicht
Theologe ſelbſt nicht finde In ſeinem Zweifel ber die Rechtmäßig⸗
keit ſeiner Handlungsweiſe hat einen befriedigenden Aufſchluß
erhalten, der ihm die Unrechtmäßigkeit nachwieſe; ſo hält EL ſie bis

Beweis des Gegenteiles für rechtmäßig. Nur hat ſich
hüten, die Fortſetzung ſeiner früheren Bezahlung für Reiſen durch
lügenhafte Angaben 3U bewir

Karlsburg. Drinkwelder.

VI ateria remota ioita bei der Nottaufe.) Der Pfarrer
Jakobus geht Jum Spital und da vorausſichtlich Gelegenheit
haben wird, eihnem ſterbenden Akatholiken die Nottaufe 3u erteilen,
nimmt gleich mn einem Fläſchchen etwas Taufwaſſer mit Sein
efährte meint, önne ruhig bei der Nottaufe des Tauf
waſſers auch gewöhnliches Waſſer nehmen. Dem widerſpri aber
Jakobus, da bei Noldin gelern habe: „Si 11 CꝗaSU necessitatis
681 WE COnSecrata, adhiberi AQua benedicta, 81 GTP'I
DOtest, adhibenda G8t Aguàa naturalis“ C
Noldin itiere für enne Meinung eine Entſcheidung des Offieium
vom 2½ Juni 1883

Antwort Da ðꝗ

akobus offenbar da Taufwaſſer zur Hand
hat, ſoll es auch bei endung der Nottaufe verwenden; hat


